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Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Teilnahme von Schülerinnen 
und Schülern an der "Offenen Ganztagsschule" der 
Förder-schulen für emotionale und soziale Entwicklung 
des Rhein-Sieg-Kreises vom 01.08.2005 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt in § 3 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme 
von Schülerinnen und Schülern an der „Offenen Ganztagsschule“ der Förderschulen für 
Emotionale und soziale Entwicklung des Rhein-Sieg-Kreises vom 01.08.2005 folgenden Absatz 
einzufügen:  
 
( 5 ) Soweit die Landesregierung in dem Förderprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ oder einem 

vergleichbaren Nachfolgeprogramm Mittel zur Verfügung stellt, die für einen bestimmten 
Personenkreis die Kosten der Mittagsverpflegung reduzieren, bestimmt sich der Umfang 
des zu zahlenden Essensentgeltes auf Antrag für die förderungsberechtigten Personen 
nach den jeweils gültigen Förderrichtlinien. 

 
Vorbemerkungen: 
 
Nach § 26 Abs. 1 KrO NRW ist der Kreistag für den Erlass und die Änderung von Satzungen 
zuständig. 
 
Erläuterungen: 
 
Der neu aufgenommene Abs. 5 in § 3 der vorgenannten Satzung ermöglicht eine Reduzierung 
des Elternanteils an den Kosten der Mittagsverpflegung für Schülerinnen und Schüler, die an der 
„Offenen Ganztagsschule“ an den Förderschulen für Emotionale und soziale Entwicklung des 
Rhein-Sieg-Kreises teilnehmen. 
 
Er stellt damit die formale Umsetzung des in TOP 12.1 vorgeschlagenen Beschlusses dar. 
Die vorgenannte Satzung vom 01.08.2005 ist als Anhang beigefügt.  
 
Über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Schule und Sport – 13.09.2007 – wird in der 
Sitzung mündlich berichtet.  
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